
 
 

Info Vorsorgeuntersuchungen 
 

Vorsorgeuntersuchungen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Gesundheitswesens. Sie tragen 
wesentlich dazu bei, auch schwere Erkrankungen durch rechtzeitiges erkennen heilen oder gar 
verhindern zu können. 
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) übernimmt die Kosten für Vorsorgeuntersuchungen in 
der Regel nur im Rahmen der gesetzlich eingeführten Programme mit den entsprechenden Alters- 
und Intervallbeschränkungen. 
 
 
Was leistet der Vorsorgetarif im Bereich der Vorsorgeuntersuchungen 
Erstattet werden alle Vorsorgeuntersuchungen, die durch Ärzte erbracht werden. Auch solche 
Vorsorgeuntersuchungen, die über den gesetzlich geregelten Rahmen und die festgelegten 
Altersgrenzen und Intervalle hinausgehen. 
 
Entscheidend für die Leistungspflicht ist, dass die Behandlung einen Vorsorgecharakter hat. Besteht 
beispielsweise ein begründeter Verdacht für eine Erkrankung, handelt es sich in der Regel nicht mehr 
um eine Vorsorgeuntersuchung. Es muss sich dann davon ausgegangen werden, dass es sich um 
eine Heilbehandlung handelt. In diesen Fällen ist die GKV leistungspflichtig. 
 
 
Welche Vorsorgeuntersuchungen können in Anspruch genommen werden? 
Der Tarif Vorsorge Privat erstattet alle Vorsorgeuntersuchungen. Die folgende Übersicht soll ihnen 
einen Überblick über einige wichtige Vorsorgeuntersuchen geben, die Sie in Anspruch nehmen 
können. Dies sind nur einige Beispiele, natürlich gibt es noch viele weiter Vorsorgeleistungen. 
 
Hinweis: Kosten für Vorsorgeaufwendungen werden übernommen, wenn sie nach den Grundsätzen 
der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnet werden. Pauschalabrechnungen oder Quittungen 
können aus diesem Grund nicht berücksichtigt werden. 
Bitte achten Sie deshalb darauf, dass ihr Arzt eine Rechnung nach den Bestimmungen der GOÄ 
erstellt. Damit helfen sie uns, dass wir ihre Belege schnell und abschließend bearbeiten Können – 
vielen Dank. 
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